
Unterscheidung von Grundpfandrechten nach der Verkehrsfähigkeit = welches Grundpfandrecht eignet sich als Mittel zur Kreditabsicherung 

bei Grundpfandrechten haftet das Grundstück, wesentliche Bestandteile, Zubehör, Erzeugnisse, Miet- und Pachtforderungen, Versicherungsforderungen (z.B. aus Brandversicherung), 

wiederkehrende Leistungen zu Gunsten des Grundstückeigentümers;

auch grundstücksgleiche Rechte wie z.B. Wohneigentum (ETWs), Teileigentum (gewerbliche Objekte wie z.B. Laden im Einkaufszentrum) und Erbbaurechte können Gegenstand von 

Grundpfandrechten sein und damit für einen Kredit haften

Hypothek Grundschuld

(Verkehrs-) 

Hypothek

(Zwangs-) 

Sicherungshypothek

Höchstbetrags-

hypothek

(Sicherungs-) 

Grundschuld
Rentenschuld

= die im „Verkehr“ übliche, 

normale, gewöhnliche 

Hypothek, also diejenige 

Hypothek, welche als Kredit-

sicherheit dienen kann (sie ist 

deshalb verkehrsfähig)

(der im Grundbuch 

eingetragene Betrag) genießt 

öffentlichen Glauben 

(Ausnahme z.B. 

Bösgläubigkeit, Widerspruch 

eingetragen, …)

Kreditnehmer muss die Höhe 

der Forderung nachweisen

wird nach kompletter 

Rückzahlung zur „Eigen-

tümergrundschuld“

als Brief- und Buchhypothek 

möglich

x x

nur bei Zwangsvollstreckungs-

maßnahmen (wenn 

nachträglich über gerichtliches 

Mahnverfahren ein 

vollstreckbarer Titel vom 

Gläubiger erzielt wurde); sie 

ist deshalb nicht verkehrsfähig

genießt keinen öffentlichen 

Glauben (Gläubiger kann sich 

nicht zum Beweis über das 

Bestehen der Forderung auf 

den Grundbucheintrag 

berufen)

Gläubiger muss die Höhe der 

Forderung nachweisen

lebt nicht wieder auf, wenn 

beim selben Gläubiger erneut 

eine Forderung entsteht

nur als Buchhypothek möglich

Sonderform der Sicherungs-

hypothek

im Grundbuch wird ein 

Maximalbetrag eingetragen, 

bis zu dem das Grundstück 

haftet, evtl. werden 

Verzugszinsen in diesen 

Betrag mit eingerechnet 

(wenn nachträglich … ein 

vollstreckbarer Titel erzielt 

wurde); sie ist deshalb nicht 

verkehrsfähig

kann wieder aufleben, wenn 

beim selben Gläubiger erneut 

eine Forderungen entsteht

nur als Buchhypothek möglich

= bedeutet, dass eine 

Grundschuld als Sicherheit 

z.B. für einen Bankkredit 

verwendet wird (sie ist 

deshalb verkehrsfähig)

genießt öffentlichen Glauben 

(Ausnahme z.B. 

Bösgläubigkeit, Widerspruch 

eingetragen, …)

Kreditnehmer muss die Höhe 

der Forderung nachweisen

bleibt nach Rückzahlung des 

Darlehens als 

„Fremdgrundschuld“ für die 

Bank bestehen

als Brief- und 

Buchgrundschuld möglich

Sonderform der Grundschuld

sie ist das Recht, wieder-

kehrende Leistungen aus dem 

Grundstück zu fordern (z.B. 

Geldbeträge)

i.d.R. wird ein „Ablösebetrag“ 

festgelegt (= Betrag, mit dem 

die Rentenschuld in einer 

Zahlung beglichen werden 

kann), der ins Grundbuch mit 

eingetragen wird

heute keine Praxisrelevanz 

mehr

nicht verkehrsfähig

Hinweis: Haben wir bereits im Unterricht als Letztes besprochen. Hier jedoch nochmals 

alles schön übersichtlich zusammengefasst!


